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Allgemeine Verkaufsbedingungen 

 

1. Geltungsbereich, Ausschluss abweichender Geschäftsbedingungen 

1.1 Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend „AVB“) gelten für 

die Geschäftsbeziehungen der NEMOS GmbH, Bismarckstraße 142, 47057 Duisburg, 

Deutschland (nachfolgend „NEMOS“) und ihren Kunden (nachfolgend „Käufer“).  

1.2 Die AVB gelten nur, wenn der Käufer Unternehmer im Sinne des § 14 Abs. 1 BGB, 

eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen ist.  

1.3 Die AVB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung 

beweglicher Sachen (nachfolgend „Ware“), ohne Rücksicht darauf, ob NEMOS die 

Ware selbst herstellt oder bei Zulieferern einkauft und die Erbringung von 

Dienstleistungen in Bezug oder im Zusammenhang mit den Waren (z.B. 

Zertifizierungen).  

1.4 Sofern nicht abweichend vereinbart, gelten die AVB in der zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses gültigen bzw. jedenfalls in der dem Käufer zuletzt in Textform 

mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, 

ohne dass NEMOS in jedem Einzelfall auf sie hinweisen müsste.  

1.5 Die Geltung allgemeiner Vertrags- oder Geschäftsbedingungen des Käufers wird 

ausdrücklich ausgeschlossen. Dies gilt auch dann, wenn NEMOS den Bedingungen 

des Käufers nicht ausdrücklich widersprochen hat und/oder Leistungen 

widerspruchslos erbringt. Dies gilt auch dann, wenn der Käufer im Rahmen der 

Bestellung auf seine AGB verweist und NEMOS dem nicht ausdrücklich widerspricht. 

1.6 Individuelle Vereinbarungen und Angaben in den Angeboten haben Vorrang vor 

diesen AVB. Handelsklauseln sind im Zweifel gemäß den von der Internationalen 

Handelskammer in Paris (ICC) herausgegebenen Incoterms® in der bei 

Vertragsschluss gültigen Fassung auszulegen.  

2. Vertragsschluss 

2.1 Sämtliche Angebote von NEMOS sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, 

wenn NEMOS dem Käufer Kataloge, technische Dokumentationen, sonstige 

Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – überlassen 

hat.  

2.2 Die Bestellung der Ware durch den Käufer gilt als verbindliches Vertragsangebot. 

Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, ist NEMOS berechtigt, dieses 

Vertragsangebot innerhalb von zwei (2) Wochen nach seinem Zugang anzunehmen.  

2.3 Die Annahme kann entweder schriftlich (z. B. durch Auftragsbestätigung) oder durch 

Auslieferung der Ware an den Käufer erklärt werden, wodurch ein Vertrag über die im 
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Angebot festgelegten Waren und Leistungen zustande kommt (nachfolgend 

„Vertrag“). 

3. Lieferfrist und Lieferverzug 

3.1 Die Lieferfrist wird von NEMOS bei Annahme der Bestellung angegeben. Sofern dies 

nicht der Fall ist, beträgt die Lieferfrist ca. 12 Wochen ab Vertragsschluss.  

3.2 Sofern NEMOS verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die NEMOS nicht zu vertreten 

hat, nicht einhalten kann (Nichtverfügbarkeit der Leistung), wird NEMOS den Käufer 

hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist 

mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, ist 

NEMOS berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits 

erbrachte Gegenleistung des Käufers wird NEMOS unverzüglich erstatten. 

Nichtverfügbarkeit der Leistung liegt beispielsweise vor bei nicht rechtzeitiger 

Selbstbelieferung durch Zulieferer, wenn NEMOS ein kongruentes Deckungsgeschäft 

abgeschlossen hat, bei sonstigen Störungen in der Lieferkette etwa aufgrund höherer 

Gewalt oder wenn NEMOS im Einzelfall zur Beschaffung nicht verpflichtet ist.  

3.3 Der Eintritt eines Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In 

jedem Fall ist zum Eintritt des Verzuges eine Mahnung durch den Käufer erforderlich.  

4. Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug 

4.1 Die Lieferung erfolgt ab Lager von NEMOS, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung 

und eine etwaige Nacherfüllung ist.  

4.2 Auf Verlangen und Kosten des Käufers wird die Ware abweichend von Ziffer4.1 an 

einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf).  

4.3 Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, ist NEMOS berechtigt, die Art der 

Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst 

zu bestimmen. 

4.4 Jeder Lieferung wird ein ordnungsgemäßer Lieferschein beigefügt.  

4.5 NEMOS ist zu Teillieferungen berechtigt. 

4.6 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware 

geht spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über.  

4.7 Beim Versendungskauf geht abweichend von vorstehender Ziffer 4.6 die Gefahr des 

zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die 

Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den 

Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder 

Anstalt über.  

4.8 Der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der 

Annahme ist.  
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4.9 Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder 

verzögert sich die Lieferung aus anderen, vom Käufer zu vertretenden Gründen, so ist 

NEMOS berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich 

Mehraufwendungen (z. B. Lagerkosten) zu verlangen. 

5. Preise und Zahlungsbedingungen 

5.1 Der Käufer zahlt NEMOS die im Angebot vereinbarten Preise zzgl. gesetzlicher 

Umsatzsteuer. 

5.2 Sofern nicht ausdrücklich im Angebot vereinbart, sind notwendige Zertifizierungen 

nicht Teil der Waren und müssen gesondert vom Käufer beauftragt werden. 

Zertifizierungskosten werden im Angebot gesondert ausgewiesen.  

5.3 Beim Versendungskauf trägt der Käufer die Transportkosten ab Lager.  

5.4 Der Käufer trägt die Kosten einer Transportversicherung, sofern auf Verlangen des 

Käufers eine solche vereinbart wird.  

5.5 Die Kosten für den Versand und eine etwaige Transportversicherung werden im 

Angebot gesondert ausgewiesen.  

5.6 Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Käufer. 

5.7 Der Kaufpreis ist fällig und ohne Abzüge zu zahlen innerhalb von 30 Tagen ab 

Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware. NEMOS ist jedoch, auch 

im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung 

ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden 

Vorbehalt erklärt NEMOS spätestens mit der Auftragsbestätigung.  

5.8 Mit Ablauf der Zahlungsfrist vorstehender Ziffer 5.7 kommt der Käufer in Verzug. Der 

Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen 

Verzugszinssatz zu verzinsen. NEMOS behält sich die Geltendmachung eines 

weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt der Anspruch auf 

den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt. 

6. Eigentumsvorbehalt 

6.1 Bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus 

dem Vertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (nachfolgend „gesicherte 

Forderungen“) behält sich NEMOS das Eigentum an den verkauften Waren vor.  

6.2 Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung 

der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit 

übereignet werden. Der Käufer hat NEMOS unverzüglich schriftlich zu 

benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt 

oder soweit Zugriffe Dritter (z. B. Pfändungen) auf die NEMOS gehörenden Waren 

erfolgen. 
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6.3 Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des 

fälligen Kaufpreises, ist NEMOS berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom 

Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus 

zu verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des 

Rücktritts. NEMOS ist vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu verlangen und 

den Rücktritt vorzubehalten. NEMOS darf vorstehende Rechte nur geltend machen, 

wenn NEMOS dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung 

gesetzt hat oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften 

entbehrlich ist.  

6.4 Der Käufer ist bis auf Widerruf gemäß Ziffer c befugt, die unter Eigentumsvorbehalt 

stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern 

und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden 

Bestimmungen: 

a. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung 

oder Verbindung unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, 

wobei NEMOS als Hersteller gilt. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder 

Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt NEMOS 

Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten 

oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das 

Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. 

b. Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden 

Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe des 

etwaigen Miteigentumsanteils gemäß vorstehender Ziffer a zur Sicherheit an 

NEMOS ab. NEMOS nimmt die Abtretung an. Die in Ziffer 6.2 genannten Pflichten 

des Käufers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen. 

c. Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben NEMOS ermächtigt. 

NEMOS verpflichtet sich, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer 

seinen Zahlungsverpflichtungen NEMOS gegenüber nachkommt, kein Mangel 

seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und NEMOS den Eigentumsvorbehalt nicht 

durch Ausübung eines Rechts gemäß Ziffer 6.3 geltend macht. Ist dies der Fall, 

so kann NEMOS verlangen, dass der Käufer NEMOS die abgetretenen 

Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen 

Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern 

(Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem ist NEMOS in diesem Fall berechtigt, 

die Befugnis des Käufers zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter 

Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen. 

d. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forderungen von NEMOS 

um mehr als 10%, wird NEMOS auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach 

eigener Wahl freigeben.  
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7. Mängelansprüche des Käufers 

7.1 Für die Rechte des Käufers bei Sach- und Rechtsmängeln (einschließlich Falsch- und 

Minderlieferung sowie unsachgemäßer Montage/Installation oder mangelhafter 

Anleitungen) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes 

bestimmt ist. In allen Fällen unberührt bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über 

den Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 ff. BGB) und die Rechte des Käufers aus gesondert 

abgegebenen Garantien insbesondere seitens des Herstellers.  

7.2 Grundlage der Mängelhaftung ist vor allem die über die Beschaffenheit und die 

vorausgesetzte Verwendung der Ware (einschließlich Zubehör und Anleitungen) 

getroffene Vereinbarung im Angebot. Als Beschaffenheitsvereinbarung in diesem 

Sinne gelten alle Produktbeschreibungen und Herstellerangaben, die Gegenstand des 

einzelnen Vertrages sind oder von NEMOS zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

öffentlich bekannt gemacht waren. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart wurde, 

ist nach der gesetzlichen Regelung zu beurteilen, ob ein Mangel vorliegt oder nicht. 

Öffentliche Äußerungen des Herstellers oder in seinem Auftrag insbes. in der Werbung 

oder auf dem Etikett der Ware gehen dabei Äußerungen sonstiger Dritter vor.  

7.3 Bei Waren mit digitalen Elementen oder sonstigen digitalen Inhalten schuldet NEMOS 

eine Bereitstellung und ggf. eine Aktualisierung der digitalen Inhalte nur, soweit sich 

dies ausdrücklich aus einer Beschaffenheitsvereinbarung Ziffer 7.2 ergibt.  

7.4 NEMOS haftet grundsätzlich nicht für Mängel, die der Käufer bei Vertragsschluss 

kennt oder grob fahrlässig nicht kennt. Die Mängelansprüche des Käufers setzen 

voraus, dass der Käufer seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Anzeigepflichten 

(§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Bei zum Einbau oder sonstigen 

Weiterverarbeitung bestimmten Waren hat eine Untersuchung in jedem Fall 

unmittelbar vor der Verarbeitung zu erfolgen. Zeigt sich bei der Lieferung, der 

Untersuchung oder zu irgendeinem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist NEMOS 

hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. In jedem Fall sind offensichtliche 

Mängel innerhalb von fünf (5) Arbeitstagen ab Lieferung und bei der Untersuchung 

nicht erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich 

anzuzeigen. Versäumt der Käufer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder 

Mängelanzeige, ist die Haftung von NEMOS für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder 

nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften 

ausgeschlossen. Bei einer zum Einbau, zur Anbringung oder Installation bestimmten 

Ware gilt dies auch dann, wenn der Mangel infolge der Verletzung einer dieser 

Pflichten erst nach der entsprechenden Verarbeitung offenbar wurde; in diesem Fall 

bestehen insbesondere keine Ansprüche des Käufers auf Ersatz entsprechender 

Kosten. 

7.5 Ist die gelieferte Sache mangelhaft, kann NEMOS zunächst wählen, ob NEMOS 

Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung 

einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leistet. Ist die von NEMOS gewählte Art 
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der Nacherfüllung im Einzelfall für den Käufer unzumutbar, kann der Käufer sie 

ablehnen. Das Recht von NEMOS, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen 

Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.  

7.6 NEMOS ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, 

dass der Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen 

im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten.  

7.7 Der Käufer hat NEMOS die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und 

Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu 

übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat der Käufer NEMOS die mangelhafte 

Sache auf Verlangen nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben; einen 

Rückgabeanspruch hat der Käufer jedoch nicht. Die Nacherfüllung beinhaltet weder 

den Ausbau, die Entfernung oder Desinstallation der mangelhaften Sache noch den 

Einbau, die Anbringung oder die Installation einer mangelfreien Sache, wenn NEMOS 

ursprünglich nicht zu diesen Leistungen verpflichtet war. Ansprüche des Käufers auf 

Ersatz entsprechender Kosten ("Aus- und Einbaukosten") bleiben unberührt.  

7.8 Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 

insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sowie ggf. Aus- und 

Einbaukosten trägt bzw. erstattet NEMOS nach Maßgabe der gesetzlichen Regelung 

und diesen AVB, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Andernfalls kann NEMOS vom 

Käufer die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungsverlangen entstandenen 

Kosten ersetzt verlangen, wenn der Käufer wusste oder hätte erkennen können, dass 

tatsächlich kein Mangel vorliegt.  

7.9 Wenn eine für die Nacherfüllung vom Käufer zu setzende angemessene Frist erfolglos 

abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Käufer 

nach den gesetzlichen Vorschriften vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis 

mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht.  

7.10 Ansprüche des Käufers auf Aufwendungsersatz gemäß § 445a Abs. 1 BGB sind 

ausgeschlossen, es sei denn, der letzte Vertrag in der Lieferkette ist ein 

Verbrauchsgüterkauf (§§ 478, 474 BGB) oder ein Verbrauchervertrag über die 

Bereitstellung digitaler Produkte (§§ 445c S. 2, 327 Abs. 5, 327u BGB). Ansprüche 

des Käufers auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen 

(§ 284 BGB) bestehen auch bei Mängeln der Ware nur nach Maßgabe nachfolgender 

Ziffer 8. 

7.11 Die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln beträgt 

ein Jahr ab Inbetriebnahme oder ab zwei Monate nach Gefahrübergang, je nachdem 

welcher Zeitpunkt zuerst eintritt. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die 

Verjährung mit der Abnahme. 
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8. Haftung von NEMOS 

8.1 Vorbehaltlich der weiteren Regelungen dieser Ziffer 8 haftet NEMOS nur, wenn und 

soweit NEMOS den gesetzlichen Vertretern, leitenden Angestellten, Mitarbeitern oder 

sonstigen Erfüllungsgehilfen von NEMOS Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 

fällt. Im Falle des Schuldnerverzugs von NEMOS oder der von NEMOS zu 

vertretenden Unmöglichkeit der Leistungserbringung sowie im Falle der Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten) haftet NEMOS jedoch für jedes 

eigene schuldhafte Verhalten oder das der gesetzlichen Vertreter, leitenden 

Angestellten, Mitarbeiter oder sonstigen Erfüllungsgehilfen von NEMOS. Als 

wesentliche Vertragspflichten werden dabei abstrakt solche Pflichten bezeichnet, 

deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 

ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. 

8.2 Außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von NEMOS, den gesetzlichen 

Vertretern, leitenden Angestellten, Mitarbeitern oder sonstigen Erfüllungsgehilfen von 

NEMOS ist die Haftung von NEMOS der Höhe nach auf die bei Vertragsschluss 

typischerweise vorhersehbaren Schäden begrenzt. 

8.3 Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Käufer nur 

zurücktreten oder kündigen, wenn NEMOS die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein 

freies Kündigungsrecht des Käufers (insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird 

ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und 

Rechtsfolgen.  

8.4 Die in den vorstehenden Ziffern geregelten Haftungsausschlüsse und 

Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Falle der Übernahme ausdrücklicher 

Garantien, bei Ansprüchen wegen fehlender aber zugesicherter Eigenschaften und für 

Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie im 

Fall zwingender gesetzlicher Regelungen. Die in Ziffer 8.2 geregelten 

Haftungsbeschränkungen gelten ferner im Falle eines Schuldnerverzugs von NEMOS 

nicht für Ansprüche auf Verzugszinsen, auf die Verzugspauschale gemäß 

§ 288 Abs. 5 BGB sowie auf Ersatz des Verzugsschadens, der in den 

Rechtsverfolgungskosten begründet ist. 

8.5 Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.  

9. Vertraulichkeit 

9.1 Die Parteien sind verpflichtet, sämtliche vertrauliche Informationen sowie Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse im Sinne von Ziffer 9.2 betreffend die Parteien, die den 

Parteien während der Dauer des Vertrages oder vorvertraglich mitgeteilt oder 

offengelegt wurden oder in sonstiger Weise zur Kenntnis gelangt sind, (nachfolgend 

„Vertrauliche Information“) streng vertraulich zu behandeln. Vorbehaltlich der 

Bestimmungen dieser Ziffer 9 ist keine Partei berechtigt, Vertrauliche Informationen 
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Dritten gegenüber ohne vorherige Zustimmung der jeweils anderen Partei zu 

offenbaren oder in sonstiger Weise offenzulegen.  

9.2 Die Verschwiegenheitsverpflichtung gilt  

a. für alle Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse im Sinne des § 85 Abs. 1 GmbHG; 

b. für Geschäftsgeheimnisse im Sinne des § 2 Nr.1 GeschGehG, mithin 

Informationen, (i) die weder insgesamt noch in der genauen Anordnung und 

Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personen in den Kreisen, die 

üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder 

ohne Weiteres zugänglich und daher von wirtschaftlichem Wert sind und (ii) die 

Gegenstand von den Umständen nach angemessenen 

Geheimhaltungsmaßnahmen durch ihren rechtmäßigen Inhaber sind und (iii) bei 

der ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht; sowie  

c. über den Schutz- und Anwendungsbereich des § 1 GeschGehG hinaus auch für 

solche Geheimnisse und sonstige vertrauliche Informationen, die nicht 

Gegenstand angemessener Geheimhaltungsmaßnahmen sind oder keinen 

besonderen wirtschaftlichen Wert haben oder aus anderen Gründen kein 

Geschäftsgeheimnis im Sinne des § 2 Nr.1 GeschGehG darstellen, z.B. 

Geschäfts- und/oder Finanzpläne, (Marketing-/Vertriebs-/Geschäfts-/Preis-) 

Strategien, (Marketing-/Vertriebs-/ Software-/Geschäfts-) Konzepte, 

Kalkulationsgrundlagen, Preislisten, Software-Algorithmen, Produkt- und/oder 

Programmspezifikationen, Lieferanten- und/oder Kundendaten, Verkaufs- und 

Marketingdaten bzw. Marketingpläne, sonstige Informationen zu (i) 

Bezugsquellen, (ii) Betriebs- und andere Kosten, (iii) der Organisation, der 

Beteiligungsstruktur, der Geschäftsführung, den Mitarbeitern, den Lieferanten, 

den Kooperationspartner und/oder den Kunden (iv) den finanziellen, technischen, 

rechtlichen, steuerlichen oder (betriebs-) wirtschaftlichen Verhältnissen der 

Parteien.  

9.3 Für die Einordnung als Vertrauliche Information ist unerheblich, (i) ob und auf welchem 

Trägermedium die jeweilige Vertrauliche Information verkörpert ist; (ii) ob die jeweilige 

Vertrauliche Information als "vertraulich" oder "geheim" gekennzeichnet ist; (iii) ob die 

jeweilige Vertrauliche Information aus Sicht der empfangenden Partei einen 

besonderen wirtschaftlichen Wert hat; (iv) ob neben dem Abschluss dieses Vertrages 

andere technische oder organisatorische Maßnahmen zum Schutze der Vertraulichkeit 

ergriffen werden. 

9.4 Vertrauliche Informationen dürfen offengelegt werden,  

a. soweit die entsprechenden Vertraulichen Informationen allgemein bekannt oder 

ohne Weiteres zugänglich sind;  

b. soweit die entsprechenden Vertraulichen Informationen dem Empfänger bereits 

ohne Verletzung der Verschwiegenheitsverpflichtung oder von sonstigen 
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gesetzlichen oder vertraglichen Geheimhaltungsvorschriften rechtmäßig bekannt 

geworden sind;  

c. unter Beachtung des Need-to-Know-Prinzips gegenüber Mitarbeitern, 

verbundenen Unternehmen oder Beratern der Parteien, die von Gesetzes wegen 

einer beruflichen Verschwiegenheitspflicht oder einer dieser Vereinbarung 

vergleichbaren Geheimhaltungsverpflichtung unterliegen; 

d. soweit dies aufgrund einer gerichtlichen oder behördlichen Anordnung oder 

aufgrund gesetzlicher Offenlegungspflichten zwingend erforderlich ist.  

Im Übrigen bleiben die §§ 3 und 5 GeschGehG unberührt. 

9.5 Jede Partei verpflichtet sich, alle erforderlichen und angemessenen Maßnahmen zu 

ergreifen, um die Vertraulichen Informationen vor unberechtigtem Zugriff, unbefugter 

Weitergabe, Nutzung, Verwertung oder Veröffentlichung sowie vor Missbrauch durch 

Dritte zu schützen. Dabei ist mindestens die gleiche Sorgfalt anzuwenden, welche die 

empfangende Partei zum Schutz eigener Informationen von vergleichbarer 

vertraulicher Art anwendet. 

9.6 Die empfangende Partei hat auf Anforderung der jeweils anderen Partei unverzüglich 

nach Beendigung des Vertrages alle übergebenen Vertraulichen Informationen 

(einschließlich sämtlicher davon gefertigten Kopien, Abschriften, Aufzeichnungen auf 

elektronischen oder sonstigen Datenträgern oder sonstigen Vervielfältigungen) an die 

betreffende Partei herauszugeben bzw. deren Herausgabe sicherzustellen oder auf 

Verlangen der betreffenden Partei zu vernichten und/oder von Datenträgern zu 

löschen bzw. sicherzustellen, dass diese vernichtet bzw. gelöscht werden, soweit 

keine gesetzliche Pflicht zur Aufbewahrung bzw. Speicherung besteht. Ein 

Zurückbehaltungsrecht besteht insoweit nicht. 

9.7 Etwaige weitergehende Rechte und Ansprüche im Hinblick auf die Vertraulichen 

Informationen der Parteien, einschließlich solcher aus dem GeschGehG, bleiben von 

den Regelungen dieser Ziffer 9 unberührt. Die in dieser Ziffer 9 geregelten 

Verpflichtungen werden - vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Bestimmungen - durch 

die Bestimmungen des GeschGehG oder durch sonstige gesetzliche Bestimmungen 

nicht beschränkt.  

9.8 Im Falle der Verletzung dieser Ziffer 9 behält sich die verletzte Partei das Recht vor, 

weitere Schritte gegen die verletzende Partei zu ergreifen, einschließlich und ohne 

Einschränkung zivilrechtlicher Klagen auf Schadenersatz sowie einstweiliger 

Verfügungen.  

9.9 Die Verletzung von gesetzlichen und vertraglichen Geheimhaltungspflichten unterliegt 

nach § 23 GeschGehG strafrechtlichen Sanktionen.  

9.10 Die Verschwiegenheitsverpflichtung gilt klarstellend fünf (5) Jahre über die 

Beendigung des Vertrages hinaus. 
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10. Ansprechpartner und Kontaktdaten 

10.1 Der Käufer wird gegenüber NEMOS einen Ansprechpartner und rechtsgeschäftlichen 

Vertreter sowie Kontaktdaten (Email-Adresse, Telefon-Nummer und ggf. Telefax-

Nummer) für die Kommunikation im Zusammenhang der Vertragserfüllung benennen.  

10.2 Der Käufer ist verpflichtet, im Falle von Unrichtigkeiten oder Änderungen in den 

Kontaktdaten sowie im Falle des Wechsels eines von ihm gemäß Ziffer 10.1 

benannten Ansprechpartners oder Vertreters NEMOS unverzüglich in Textform unter 

Mitteilung aktualisierter Angaben zu unterrichten. 

10.3 Die für die Kommunikation mit NEMOS maßgeblichen Kontaktdaten von NEMOS 

können dem Angebot entnommen werden. 

11. Rechtswahl und Gerichtsstand 

11.1 Für diese AVB und die Vertragsbeziehung zwischen uns und dem Käufer gilt das 

Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen 

Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts.  

11.2 Ist der Käufer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist 

ausschließlicher – auch internationaler Gerichtsstand für alle sich aus dem 

Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten der 

Geschäftssitz von NEMOS in Duisburg. Entsprechendes gilt, wenn der Käufer 

Unternehmer im Sinne des § 14 Abs. 1 BGB ist. NEMOS ist in allen Fällen auch 

berechtigt, Klage am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung gem. diesen AVB bzw. einer 

vorrangigen Individualabrede oder am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu 

erheben. Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbesondere zu ausschließlichen 

Zuständigkeiten, bleiben unberührt. 

12. Schlussbestimmungen 

12.1 Vorbehaltlich abweichender Regelungen im Einzelfall ist keine Partei berechtigt, gegen 

Ansprüche der jeweils anderen Partei aufzurechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht 

hinsichtlich einer Verpflichtung aus der Geschäftsbeziehung geltend zu machen, es 

sei denn, die Ansprüche der jeweiligen Partei, die ein Recht zur Aufrechnung oder 

Zurückbehaltung geltend macht, sind entscheidungsreif und unbestritten, schriftlich 

durch die jeweils andere Partei anerkannt oder durch rechtskräftige Entscheidung 

eines zuständigen Gerichts oder Schiedsgerichts festgestellt worden; diese 

Einschränkung gilt nicht für synallagmatische, d.h. gegenseitig voneinander abhängige 

Ansprüche. 

12.2 Jegliche Änderungen, Ergänzungen oder die Aufhebung dieser AVB bedürfen der 

Schriftform; dies gilt auch für die Änderung, Ergänzung oder Aufhebung dieser 

Ziffer 12.2.  
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12.3 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Käufers in Bezug auf den 

Vertrag (z. B. Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), sind schriftlich 

abzugeben.  

12.4 Schriftform in Sinne dieser AVB schließt Schriftform (z. B. Brief) ein sowie 

Unterschriften zumindest mittels elektronischer Signaturen im Sinne von 

Artikel 3 Nr. 10 der europäischen eIDAS-Verordnung (d.h. Daten in elektronischer 

Form, die mit anderen elektronischen Daten verbunden oder logisch verknüpft sind 

und die der Unterzeichner zum Unterschreiben verwendet - z.B. per DocuSign) sowie 

die elektronische Übermittlung von eingescannten, handschriftlich unterzeichneten 

Dokumenten. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei 

Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt.  

12.5 Sollte eine Bestimmung dieser AVB oder eine hierin künftig aufgenommene 

Bestimmung ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder 

ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so soll hierdurch die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser AVB nicht berührt werden. Das gleiche 

gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass die AVB eine Regelungslücke enthalten. 

Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung 

der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem 

am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck 

der vertraglichen Zusammenarbeit gewollt hätten, sofern sie bei Abschluss bzw. bei 

der späteren Aufnahme der betreffenden Bestimmung den Punkt bedacht hätten. Den 

Parteien ist die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bekannt, wonach eine 

salvatorische Erhaltensklausel lediglich die Beweislast umkehrt. Es ist jedoch der 

ausdrückliche Wille der Parteien, die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen 

unter allen Umständen aufrechtzuerhalten und damit § 139 BGB insgesamt 

abzubedingen. 

Stand: 1. Januar 2024 


